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Historischer Verein Embrachertal
Statuten

Art. 1 Der „Historische Verein Embrachertal“ wurde am 18. November 2017 gegründet und
ist ein kultureller Verein im Sinne von Art. 60 ZGB mit Sitz in Embrach.

Art. 2 Der Verein bezweckt die Pflege und Vertiefung des geschichtlichen Bewusstseins
sowie die Sammlung und Erhaltung historischer Denkmäler von Bedeutung für die 
Gemeinden des unteren Tösstals. Dazu:
- betreut er die Sammlung der „Stiftung Ortsmuseum Embrachertal“ 
- fördert er die Herausgabe oder unterstützt Arbeiten aus dem Bereich der 

Geschichte und der Geisteswissenschaften
- führt er nach Möglichkeit ein zeitgenössisches historisches Museum, veranstaltet 

Ausstellungen, Vorträge oder ähnliche Projekte
- unterstützt er die „Stiftung  Ortsmuseum Embrachertal“
Der Verein verfolgt keine kommerziellen Zwecke

Mitgliedschaft Art. 3
Dem Verein gehören Ehrenmitglieder und ordentliche Mitglieder an.
a) Ordentliche Mitglieder können natürliche sowie juristische Personen werden.

Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Der Austritt steht jederzeit frei. Er 
muss dem Vorstand schriftlich angezeigt werden.

b) Zu Ehrenmitgliedern kann die Generalversammlung auf Antrag des Vorstandes 
Personen ernennen, die sich um den Verein oder die Geschichtsforschung 
verdient gemacht haben. Die Ehrenmitglieder geniessen die Rechte der 
ordentlichen Mitglieder, zahlen jedoch keinen Jahresbeitrag.

Rechte und Art. 4
Pflichten Den Mitgliedern stehen die Veranstaltungen des Vereins offen, und sie geniessen 
der Ermässigungen auf den Eintrittspreis der Sammlung und der Wechselausstellungen.
Mitglieder Die ordentlichen Mitglieder entrichten einen Jahresbeitrag auch für das Vereinsjahr, 

in  welchem sie den Austritt erklären

Organisation Art. 5
Die Organe des Vereins sind:
- Generalversammlung
- Vorstand
- Rechnungsrevisoren
Die Organe des Vereins sind ehrenamtlich tätig und haben grundsätzlich nur 
Anspruch auf Entschädigung ihrer effektiven Spesen und Barauslagen. Für besondere 
Leistungen einzelner Vorstandsmitglieder kann eine angemessene Entschädigung 
ausgerichtet werden.
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General- Art. 6
versammlung Die ordentliche Generalversammlung hat folgende Befugnisse:

a) Abnahme des Jahresberichtes
b) Genehmigung der Jahresrechnung; Festsetzung der Mitgliederbeiträge
c) Wahl des Präsidenten, des Vorstandes und der Rechnungsrevisoren
d) Revision der Statuten
Der Vorstand beruft die ordentliche Generalversammlung ein, ausserordentliche 
auch auf Begehren von mindestens einem Drittel der Mitglieder. 
Die Mitglieder erhalten Einladung und Traktanden schriftlich spätestens acht Tage 
vor der Versammlung. 
Anträge von Mitgliedern müssen dem Vorstand mindestens dreissig Tage vor der 
Versammlung eingereicht werden. Beschlussfähig sind nur ordentlich einberufene
Generalversammlungen für die auf der Traktandenliste genannten Geschäfte. 
Beschlüsse werden von der Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst.
Die ordentliche Generalversammlung findet im ersten Quartal des Kalenderjahres 
statt

    
     Der Vorstand setzt sich wenn möglich aus mindesten drei Mitgliedern zusammen.
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  Die Bestätigung des Ergebnisses dieser Urabstimmung hat an einer 
  ausserordentlichen Generalversammlung innerhalb von zwei Monaten zu erfolgen.
  Im Falle der Auflösung des Vereins fallen alle verbleibenden finanziellen Mittel an 
  die „Stiftung Ortsmuseum Embrachertal“. 
  Eine Verteilung unter die Mitglieder ist ausgeschlossen.

Haftung Art. 13
Für Vereinsaktivitäten haftet ausschliesslich der Verein mit seinem Vermögen. 
Eine persönliche Haftung der ordentlichen Mitglieder, des Vorstandes oder des 
Präsidenten ist ausgeschlossen.

Diese Statuten wurden an der 1. Ordentlichen Generalversammlung am 9. April 2018 einstimmig 
genehmigt.

Der Präsident: Urs Peter


